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Modul Sachverhalt

Leistungsschlüssel 99046025002000, 99046025002000

Leistungsbezeichnung I Unterhalt

Leistungsbezeichnung II

Typisierung 2/3 - Bund: Regelung (2 oder 3), Land/Kommune:
Vollzug

Quellredaktion Schleswig-Holstein

Freigabestatus Katalog unbestimmter Freigabestatus

Freigabestatus Bibliothek unbestimmter Freigabestatus

Begriffe im Kontext

Leistungstyp Leistungsobjekt mit Verrichtung

Leistungsgruppierung Gerichtliche Leistungen (046)

Verrichtungskennung Festsetzung (002)

SDG-Informationsbereich Geburt, Sorgerecht für Minderjährige, elterliche
Pflichten, Vorschriften für Leihmutterschaft und
Adoption, einschließlich Stiefkindadoption,
Unterhaltspflichten für Kinder bei
grenzüberschreitenden familiären Gegebenheiten

Lagen Portalverbund Trennung mit Kind (1020500)
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Einheitlicher
Ansprechpartner Nein

Fachlich freigegeben am

Fachlich freigegen durch

Handlungsgrundlage https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/BJNR0019508
96.html#BJNR001950896BJNG015002377

Teaser Unterhalt bezeichnet die für den Lebensbedarf eines
Menschen erforderlichen Aufwendungen.

Volltext Unterhalt bezeichnet die für den Lebensbedarf eines
Menschen erforderlichen Aufwendungen. Im
Wesentlichen sind Kindesunterhalt und
Ehegattenunterhalt zu unterscheiden. Kindesunterhalt:
Soweit ein getrennt lebender Elternteil ein
minderjähriges Kind betreut, erfüllt es in der Regel
seine Unterhaltspflicht durch die Erziehung und Pflege
des Kindes. Der andere Elternteil schuldet
Barunterhalt. Gegenüber minderjährigen Kindern
besteht eine sogenannte gesteigerte Unterhaltspflicht.
Das heißt, der Barunterhaltspflichtige muss alles ihm
Zumutbare tun, um den Unterhalt des Kindes
sicherzustellen. Die Höhe des Barunterhaltes
berechnet sich nach der Düsseldorfer Tabelle.
Maßgebliche Faktoren sind dabei das anzurechnende
Einkommen des Unterhaltspflichtigen und das Alter
des Kindes.

Volljährige Kinder haben grundsätzlich nur dann einen
Unterhaltsanspruch, wenn sie sich in Ausbildung
befinden oder aufgrund von Krankheit nicht in vollem
Umfang dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, also
nicht selbst für ihren Lebensunterhalt aufkommen
können. Soweit vom Unterhaltsverpflichteten kein oder
kein regelmäßiger Unterhalt zu bekommen ist, können
Kinder von Alleinerziehenden bis zum Alter von 18
Jahren von der Unterhaltsvorschusskasse Unterhalt
erhalten. Voraussetzung dafür ist u.a., dass die über
zwölfjährigen Kinder nicht auf SGB II-Leistungen
angewiesen sind oder ihr alleinerziehender Elternteil
im SGB II-Bezug mindestens 600 Euro verdient.
Ehegattenunterhalt: Kann ein Ehegatte nach der
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Trennung bzw. der der Scheidung nicht selbst für
seinen Unterhalt sorgen, so hat er - unter bestimmten
Voraussetzungen - gegen den anderen Ehegatten
einen Anspruch auf Unterhalt.
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Justiz/OLG/Servi
ce/UhaltsL/uhaltLJanuar2021.pdf;jsessionid=0F846B2B
980715A65C0D4B639C59D78B.delivery2-replication?__
blob=publicationFile&v=2
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Justiz/OLG/Servi
ce/UhaltsL/uhaltLJanuar2021.pdf;jsessionid=0F846B2B
980715A65C0D4B639C59D78B.delivery2-replication?__
blob=publicationFile&v=2

Erforderliche Unterlagen

Voraussetzungen

Kosten

Verfahrensablauf

Bearbeitungsdauer

Frist

weiterführende
Informationen

Hinweise Weitere Informationen zum Kindesunterhalt finden Sie
in der kostenlosen Broschüre „Kindschaftsrecht“ des
Bundesministeriums der Justiz und für
Verbraucherschutz. Weitere Informationen zur
Beistandschaft finden Sie in der kostenlosen Broschüre
„Die Beistandschaft“ des Bundesministeriums für
Familien, Senioren, Frauen und Jugend.

Weitere Informationen zum Unterhaltsvorschuss
erhalten Sie in der kostenlosen Broschüre "Der
Unterhaltsvorschuss - Eine Hilfe für Alleineriehende"
des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend oder in dem für Sie örtlich zuständigen
Jugendamt.
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Publikationen/DE/Ki
ndschaftsrecht.html
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/service/publikationen/di
e-beistandschaft-73974
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https://www.bmjv.de/SharedDocs/Publikationen/DE/Ki
ndschaftsrecht.html
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/service/publikationen/di
e-beistandschaft-73974

Rechtsbehelf

Kurztext

Ansprechpunkt

Zuständige Stelle

Formulare

Ursprungsportal Unterhalt, Maintenance
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